Eingangsstempel
An Nds. Landesamt fiir Soziales, Jugend u. Familie
- Landessozialamt -

AulRenstelle

Bitte tragen Sie hier das Geschéftszeichen ein:

(Folge-)Antrag nach dem Sozialgesetzbuch — Neuntes Buch — (SGB 1X)
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen- Schwerbehindertenrecht —

[] auf Feststellung eines héheren Grades der Behinderung (GdB)

[] auf Zuerkennung eines oder mehrerer Merkzeichen (s. Textziffer 4)

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

bevor Sie diesen Antragsvordruck ausfiillen, lesen Sie bitte die im anhangenden Merkblatt enthaltenen Hinweise.

Durch ein vollstéandiges Ausfillen des Vordruckes vermeiden Sie Rickfragen! Mit freundlichen Gri3en
Ihr Nds. Landessozialamt

1. Angaben zu Ihrer Person

Name:
Vorname: Geburtsname:
Geburtsdatum: Geschlecht: [ ] weiblich [_] mannlich

StralRe, Hausnummer:

Postleitzahl, Wohnort:

Staatsangehorigkeit:

Sind Sie Ausléanderin, dann figen Sie bitte eine amtliche Bescheinigung tber den rechtméaRigen Aufenthalt bei.

Sind Sie Grenzarbeitnehmerln, dann fligen Sie bitte eine Arbeitsbescheinigung lhrer/s jetzigen Arbeitgebe-
rin/Arbeitgebers und einen Nachweis tber Ihren Wohnsitz im Ausland bei.

Ist Ihr Arbeitsplatz akut gefahrdet? |:| JA |:| NEIN
] Gesetzl. Name,
Vertreterin Vorname
[] | Bevollmachtigte/r ﬁgﬁs—el\’lr.
[ ] | Betreuerln \IijoZr{nort

Bei Minderjahrigen und Personen, fur die ein Betreuer bestellt oder ein Bevollmachtigter benannt ist, bitte
Namen, Vornamen und Anschrift der/des gesetzlichen Vertreterin/Vertreters, der Betreuerin/des Betreuers
oder der Bevollmachtigten/des Bevollméachtigten angeben und Kopie der Bestallungsurkunde, des Betreuer-
ausweises oder der Vollmacht vorlegen.

2. Landesblindengeld

Falls Sie nachstehend unter Nr. 4 (Merkzeichen) die Zuerkennung des Merkzeichens “BI” ( Blind ) wiinschen, kénnen
Sie an dieser Stelle zugleich die Gewahrung des Landesblindengeldes nach dem Nieders. Gesetz tiber das Landesblin-
dengeld fur Zivilblinde (LBIGG) beantragen.

Wollen Sie das? Wir leiten den Antrag an das zustandige Amt weiter!

|:| Ja, ich beantrage die Gewahrung des Landesblindengeldes.

|:| Nein (' Unterschrift )

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die weiteren Hinweise zu Punkt 6.4 des anhédngenden Merkblattes !
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3. Welche dauerhaft vorliegenden Gesundheitsstorungen machen Sie geltend?

Welche der bereits bewerteten Gesundheitsstérung/en hat/haben sich verschlimmert ?

Gesundheitsstorung Ursache
(z.B. Wirbelsdulenschaden, Herzerkrankung, Depression, etc.) (ziffer)
3.1 maogliche Ursachen:
1 = Arbeitsunfall/Berufs-
3.2 krankheit
3.3 2 = Krankheit

o o . . 3= b Leid
Welche Gesundheitsstdrung/en ist/sind seit der letzten Feststellung hinzugekom- angeborenes Leiden

men? 4 = Kriegs-/ Wehr- /Zivil-
dienstleiden
Gesundheitsstorung Ursache _
. B . . 5 = Verkehrsunfall

(z.B. Wirbelsaulenschaden, Herzerkrankung, Depression, etc.) (ziffer) (nicht Arbeitsunfall)

34 6 = hauslicher Unfall

(nicht Arbeitsunfall)
3.5
7 = sonstige oder mehrere
Ursachen

3.6

3.7

Soll Ihr Antrag alle neu hinzugetretenen Gesundheitsstérungen umfassen?

(z B. Erkrankungen, die erst im Antragsverfahren bekannt werden und hier nicht aufgefiihrt sind) I:‘ Ja |:| Nein
Bei ,Nein“ geben Sie bitte im Antrag nur die Gesundheitsstérungen an, die beriicksichtigt werden
sollen.

4. Ich beantrage die Zuerkennung folgender Merkzeichen

G | erhebliche Gehbehinderung (Siehe Hinweise Nr. 6.2 des Merkblattes)

aG | auRergewdhnliche Gehbehinderung

H | Hilflosigkeit

RF | Rundfunkgebuhrenbefreiung (Siehe Hinweise Nr. 6.3 des Merkblattes)

B Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson (Siehe Hinweise Nr. 6.2 des Merkblattes)

Bl | Blind (Siehe Hinweise Nr. 6.4 des Merkblattes)

Gl | Gehorlos (Siehe Hinweise Nr. 6.5 des Merkblattes)

5. Die beantragte Feststellung soll gelten:

[ ] ab Antragstellung [ ] rickwirkend ab: aus folgendem Grund:

6. Angaben zu bisherigen Feststellungen

6.1 Haben Sie schon einmal einen Antrag nach dem Schwerbehindertenrecht gestellt?
[ 1Nein []Ja, bei (Behsrde mit Name und Anschrift sowie Aktenzeichen):

Ehemaliger Wohnort:

6.2 Haben Sie bei einer Berufgenossenschaft oder einer Behdrde einen Antrag auf Anerkennung von
Gesundheitsstorungen als Arbeitsunfall/Berufskrankheit oder als Dienstunfall gestellt?

[1Nein []Ja, bei (Behrde mit Name und Anschrift sowie Aktenzeichen):

Gesundheitsstorung:

Falls ja: Wiinschen Sie vom Nds. Landessozialamt eine vorlaufige Entscheidung oder soll die Entscheidung der Be-
rufsgenossenschaft/Behdrde abgewartet werden? . e

6.3 Haben Sie einen Rentenantrag wegen verminderter Erwerbsféahigkeit gestellt?
[ ]Nein []Ja, am bei (Behérde mit Name und Anschrift sowie Versicherungsnummer):

Gesundheitsstoérung:
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7. Angaben uber arztliche Behandlungen

7.1 Hausarzt und (Fach-) Arztbehandlungen in den letzten zwei Jahren

Zeitraum
von - bis

Name und Anschrift

Welche der unter Punkt 3. ge- Liegen Un-
nannten Gesundheitsstérungen | terlagen
werden dort behandelt? hierzu beim

a)

Hausarzt/-
arztin

Hausarzt
vor ?

b)

[]Ja
[ ] nein

[]Ja
[ ] nein

[]Ja
[ ] nein

[]Ja
[ ] nein

f)

[]Ja
[ ] nein

9)

[]Ja
[ ] nein

7.2 Krankenhausaufenthalte in den letzten zwei Jahren

Zeitraum
von-bis

Name und Anschrift
Station, behandelnde/r Arzt/Arztin

Welche der unter Punkt 3. genann-
ten Gesundheitsstérungen werden
dort behandelt?

7.3 Reha- und Anschlussheilbehandlungen in den letzten zwei Jahren

Zeitraum
von-bis

Name und Anschrift der Klinik
(Kostentrager? Versicherungsnummer?)

Welche der unter Punkt 3. ge-
nannten Gesundheits-stdrungen
wurden dort behandelt?

7.4 Erhalten Sie Pflegegeld ? Ist eine Pflegestufe festgestellt oder beantragt ?

[ ] Nein []Ja: Pflegestufe:

Kranken-/Pflegekasse (vollstandiger Name und genaue Anschrift sowie Versicherungs-Nr.):




8. Hinweis

Ihre Angaben werden mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert. Sie werden darauf hingewiesen
(8 9 Bundesdatenschutzgesetz), dass diese Auskunfte fir die rechtméaRige Erfullung der Aufgaben nach
dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht) erforderlich sind und Sie nach § 60 des Allgemeinen Teils des
Sozialgesetzbuches verpflichtet sind, diese Tatsachen anzugeben.

9. Erlauterungen der Anlagen zum Antrag

Wenn sich Unterlagen tber lhren derzeitigen Gesundheitszustand (z.B. Arzt-, Krankenhaus-, Reha-Berichte,
Gutachten, EKG, Laborbefunde, keine Réntgenbilder und CD-ROM) in lhrem Besitz befinden, fligen Sie
diese bitte diesem Antrag in Kopie bei. Sie fordern damit die Beschleunigung des Verfahrens.

Beigefugt sind:

Bei eventuellen Riickfragen bin ich zu erreichen:

Telefon: Fax:

eMail:

10. Erklarung:

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und kei-
nen weiteren Antrag auf Feststellung der Minderung der Erwerbsfahigkeit (MdE) bzw. des Grades der Be-
hinderung (GdB) oder Ausstellung eines Ausweises Uber die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch
gestellt habe.

Mir ist bekannt, dass wahrheitswidrige Angaben strafrechtlich verfolgt werden kénnen.

Ich erklare mich damit einverstanden, dass das Nds. Landessozialamt die fur die Feststellung erforderli-
chen Auskiinfte und medizinischen Unterlagen (insbesondere Entlassungsberichte, Zwischenberichte, Be-
fundscheine, Untersuchungsbefunde, Pflege- und Betreuungsgutachten) von den genannten Arzten, Kran-
kenanstalten, Behorden, Gesundheitsdmtern, Gerichten und Sozialleistungstrdgern sowie von privaten
Kranken- und Pflegepflichtversicherungsunternehmen - auch soweit sie von anderen Arztinnen/Arzten oder
Stellen erstellt worden sind - in dem Umfange beizieht, wie diese Aufschluss Uber die von mir geltend ge-
machte/n Funktionsbeeintrachtigung/en oder Pflegebedurftigkeit geben kdnnen.

Diese Erklarung erstreckt sich, soweit ich meinen Antrag nicht beschrankt habe, auch auf Unterlagen tber
psychiatrische, psychoanalytische und psychotherapeutische Untersuchungen/Behandlungen.

Die Einwilligungserklarung gilt fir das mit diesem Antrag eingeleitete Verwaltungsverfahren und fiir ein evtl.
anschlieBendes Widerspruchsverfahren. Sie bezieht sich auch auf die wahrend des Verfahrens eintretenden
Sachverhalte und angefertigten Unterlagen.

Ich genehmige die Verwertung der Auskinfte und Unterlagen im Feststellungsverfahren und entbinde die
genannten und beteiligten Arztinnen/Arzte insoweit von ihrer Schweigepflicht.

Anderungen in den Verhéltnissen, insbesondere eine Veranderung der Funktionsbeeintrachtigung/en, des
rechtmaRigen Aufenthalts, des Arbeitsverhaltnisses als Grenzarbeitnehmer und des Wohnsitzes, die bis zur
Entscheidung Uber diesen Antrag oder danach eintreten, werde ich unverziglich mitteilen.

Vorstehende Erklarung ist ein hdchst personliches Recht und daher ausschlie3lich von der Antragstelle-
rin/dem Antragsteller, der gesetzlichen Vertreterin/dem gesetzlichen Vertreter, der Betreuerin/dem Betreu-
er, nicht aber von der/dem Bevollmachtigten zu unterschreiben:

(Datum ) Unterschrift als [ ] Antragsteller/in [] Gesetzliche/r Vertreter/in [_] Betreuer/in

Hinweis: Die Daten, die das Nds. Landessozialamt im Feststellungsverfahren nach dem SGB IX — Schwerbehinderten-
recht - erhebt, dirfen auch an andere Sozialleistungstrager (z.B. Rentenversicherungstrager) fur deren gesetzliche
Aufgaben (ibermittelt werden, es sei denn, Sie widersprechen der Ubermittlung (88 69 Abs.1 Nr.1, 76 Abs. 2 Sozialge-
setzbuch X).

Bitte das beigefligte Merkblatt abtrennen und zu Ihren Unterlagen nehmen !




Niedersachsisches Landesamt Domhof 1, 31134 Hildesheim
flr Soziales, Jugend und Familie Telefon - siehe Seite 4 -
- Landessozialamt -
- Fachgruppe Schwerbehindertenrecht —

Merkblatt

zum Antrag nach dem Sozialgesetzbuch — Neuntes Buch — (SGB 1X)

- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen — Schwerbehindertenrecht -
Die nachstehenden Hinweise geben jeweils den Rechtsstand im Zeitpunkt des Druckes der Auflage wieder.

1. Schwerbehinderte/behinderte Menschen

Schwerbehinderte Menschen sind Personen mit einem Grad der Behinderung (GdB) von wenigstens 50, behinderte
Menschen sind Personen mit einem GdB von wenigstens 20, wenn sie ihren Wohnsitz, ihren gewoéhnlichen Aufenthalt
oder ihre Beschaftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 SGB IX rechtméRig im Geltungsbereich des SGB 1X
haben.

Die Auswirkungen einer dauerhaften (langer als 6 Monate anhaltenden) Stérung der korperlichen Funktion, der geisti-
gen Fahigkeit oder der seelischen Gesundheit auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (Funktionsbeeintrachti-
gung) werden als Grad der Behinderung nach Zehnergraden von 20 bis 100 abgestuft festgestellt.

2. Gleichgestellte

Auf Antrag sollen Personen mit einem GdB von weniger als 50, aber wenigstens 30, einem schwerbehinderten Men-
schen gleichgestellt werden, wenn sie wegen ihrer Funktionsbeeintrachtigung(en) ohne die Gleichstellung einen geeig-
neten Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten kénnen.

Die Gleichstellung wird durch die fiir den Wohnort zustandige Agentur flr Arbeit ausgesprochen. Der Antrag ist unter
Vorlage des Feststellungsbescheides des Nds. Landessozialamtes bei der Agentur fir Arbeit zu stellen. Sollten Sie
bereits im Besitz eines sonstigen Bescheides sein, mit dem die bei Ihnen bestehende/n dauerhafte/n Gesundheitssto-
rung/en mit einem entsprechenden Grad der Schadigungsfolgen (GdS) oder Minderung der Erwerbsfahigkeit (MdE)
bewertet worden ist/sind (siehe Textziffer 3), kbnnen Sie sich unter Vorlage dieses Bescheides unmittelbar an die Agen-
tur fur Arbeit wenden.

3. Verfahren zur Feststellung der Eigenschaft als schwerbehinderter/behinderter Mensch

Das Nds. Landessozialamt stellt auf Antrag den Grad der Behinderung (GdB) fest. Es erteilt hierliber einen Feststel-
lungsbescheid, in dem der festgestellte GdB und die einzelnen Funktionsbeeintrachtigungen angegeben werden.

Eine solche Feststellung wird nicht getroffen, wenn der GdS/die MdE bereits in einem Rentenbescheid oder einer ent-
sprechenden Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidung (z.B. im Bescheid einer Berufsgenossenschaft) festgestellt wor-
den ist, es sei denn, Sie machen ein sonstiges Interesse an einer anderweitigen Feststellung geltend.

Betragt der/die im Bescheid oder in einer entsprechenden Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidung anderweitig festge-
stellte GdS/MdE mindestens 50, stellt das Nds. Landessozialamt einen Ausweis Uber die Eigenschaft als schwerbehin-
derter Mensch und die H6he des GdB aus.

4. Feststellung gesundheitlicher Merkmale fir die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen fur schwer-
behinderte/behinderte Menschen

Neben dem GdB sind vielfach weitere gesundheitliche Merkmale Voraussetzung fiir die Inanspruchnahme von

Nachteilsausgleichen. Das Nds. Landessozialamt trifft in dem Verfahren nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch -

stets auch die hierfiir erforderlichen Feststellungen.

4.1

Werden gesundheitliche Merkmale festgestellt, die Voraussetzung fir die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen

sind, enthalt der Ausweis entsprechend vorgedruckte oder durch Stempelaufdruck eingetragene Merkzeichen.

Die Merkzeichen haben folgende Bedeutung:

G Feststellung einer erheblichen Beeintrachtigung der Bewegungsfahigkeit im StralRenverkehr, einer erheb-
lichen Gehbehinderung und einer Geh- und Stehbehinderung.

aG Feststellung einer auBergewdhnlichen Gehbehinderung.

H Feststellung von Hilflosigkeit.

RF  Feststellung der gesundheitlichen Voraussetzungen fir die Befreiung von der Rundfunkgebihrenpflicht und
die GebiihrenermafRigung beim Telefonhauptanschluss.

B Feststellung der Berechtigung zur Mithahme einer Begleitperson

Bl Feststellung von Blindheit. Beachten Sie bitte den unter Nr. 6.4 zum Landesblindengeld gegebenen Hinweis!

Gl Feststellung von Gehdérlosigkeit.
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4.2

Wird festgestellt, dass der GdB mindestens 50 betragt und die Voraussetzungen fiir die Merkzeichen G und/oder H
vorliegen, wird ein Ausweis mit einem orangefarbenen Flachenaufdruck ausgestellt.

Gleiches gilt fir den Personenkreis der Gehoérlosen (Merkzeichen Gl).

Fur die Inanspruchnahme der unentgeltlichen Beférderung im 6ffentlichen Personenverkehr wird zu diesem Aus-
weis ein Beiblatt mit einer Wertmarke bendtigt. Nahere Erlauterungen hierzu finden Sie unter Ziff. 6.2.

5. Ausweis Uber die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch

Zur Verwirklichung der Rechte nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - bendétigen Sie einen Ausweis tber

die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch. Das Nds. Landessozialamt stellt den Ausweis aus, wenn der fest-

gestellte GdB wenigstens 50 betragt und die librigen Voraussetzungen vorliegen. Der Ausweis

B dient dem Nachweis der Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch und der Héhe des GdB und damit der
Wahrnehmung der Rechte u.a. gegentiber dem Arbeitgeber, der Agentur fiir Arbeit und dem Integrationsamt
beim Nds. Landessozialamt.

B dient dem Nachweis fiir die Inanspruchnahme von Rechten und Leistungen (Nachteilsausgleichen), die
schwerbehinderten Menschen nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - oder nach anderen Vorschriften
zustehen.

Er gilt als Nachweis der Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch im Regelfall von dem Datum an, an dem lhr

Antrag auf Feststellung einer Behinderung nach dem SGB IX beim Nds. Landessozialamt eingegangen ist. Dieses

Datum wird in den Ausweis eingetragen. Hiervon abweichende Feststellungen sind maglich.

6. Ubersicht Giber Nachteilsausgleiche fiir schwerbehinderte/behinderte Menschen

Bitte beachten Sie, dass das Nds. Landessozialamt nicht beurteilen kann, ob und ggf. welche Nachteilsausgleiche
oder Anspriiche wegen des bei Ihnen festgestellten GdB zustehen. Insoweit missen Sie selbst ndhere Auskinfte
bei den jeweils zustandigen Stellen einholen. Mit der nachstehenden Ubersicht, die keinen Anspruch auf Vollstan-
digkeit erhebt, sollen Ihnen deshalb lediglich unverbindliche Hinweise auf einige Nachteilsausgleiche gegeben
werden, deren Voraussetzungen Sie ganz oder teilweise mit dem Ausweis nachweisen kdnnen.

6.1 Rechte nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch -

Im Wesentlichen sind vorgesehen:

B besonderer Kiindigungsschutz (Kiindigung eines Arbeitsverhaltnisses durch den Arbeitgeber nur mit Zustim-
mung des Integrationsamtes beim Nds. Landessozialamt),

B besondere Hilfen zur Erlangung eines Arbeitsplatzes,

B nachgehende Hilfen im Arbeitsleben. Hierzu gehéren auch Hilfen zur Beschaffung und Erhaltung einer Woh-
nung, die den besonderen Bedurfnissen des schwerbehinderten Menschen entspricht; ferner Hilfen zur wirt-
schaftlichen Selbststandigkeit schwerbehinderter Menschen.

Zur Vermeidung von Nachteilen wird empfohlen, den Arbeitgeber davon zu unterrichten, dass Sie die Anerkennung

als schwerbehinderter Mensch beantragt haben.

Néahere Auskinfte erteilen das Integrationsamt beim Nds. Landessozialamt und die Agenturen fur Arbeit.

6.2

Unentgeltliche Beférderung im 6ffentlichen Personenverkehr

Einen Anspruch auf unentgeltliche Beférderung im 6ffentlichen Personenverkehr haben schwerbehinderte Men-
schen mit einem GdB von mindestens 50, die in ihrer Bewegungsfahigkeit im StralRenverkehr erheblich
beeintrachtigt (Merkzeichen G), hilflos (Merkzeichen H) oder gehérlos (Merkzeichen Gl) und im Besitz eines Bei-
blattes mit einer gultigen Wertmarke sind.

Fur die Wertmarke ist eine Eigenbeteiligung in Hohe von 60,--Euro fir ein Jahr oder 30,--Euro fur 1/2 Jahr zu ent-
richten. Von dieser Eigenbeteiligung werden Blinde, Hilflose sowie schwerbehinderte Menschen, die Arbeits-
losengeld Il / Sozialgeld, laufende Leistungen zur Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsunféhigkeit (Sozialhil-
fe) oder fir den Lebensunterhalt laufende Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - Zwélftes Buch -, dem Sozi-
algesetzbuch - Achtes Buch - (Kinder- und Jugendhilfe) oder dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfiirsorge)
beziehen, befreit. Ferner sind unter bestimmten Voraussetzungen Schwerkriegsbeschadigte, Versorgungs- und
Entschadigungsberechtigte unentgeltlich zu beférdern.

Im Nah- und Fernverkehr wird eine Begleitperson unentgeltlich (ohne Eigenbeteiligung) beférdert, wenn die Be-
rechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson (Merkzeichen B) im Ausweis bescheinigt ist.




6.3 Befreiung von der Rundfunkgebuhrenpflicht und/oder Geblihrenermaligung beim
Telefonanschluss

Von der Rundfunkgebihrenpflicht werden aus gesundheitlichen Grinden u.a. folgende behinderte Menschen
befreit (Merkzeichen RF):
B Sonderfiirsorgeberechtigte im Sinne des § 27 e Bundesversorgungsgesetz,
B Blinde oder wesentlich sehbehinderte Personen mit einem GdB von wenigstens 60 allein wegen der Sehbe-

hinderung,
B Horgeschadigte, die gehdrlos sind oder denen eine ausreichende Verstandigung Uber das

Gehor auch mit Hoérhilfen nicht méglich ist,
B Behinderte Menschen mit nicht nur voriibergehend einem GdB von wenigstens 80, die wegen

ihres Leidens an offentlichen Veranstaltungen standig nicht teilnehmen kénnen.
Der Antrag auf Befreiung von der Rundfunkgebuhrenpflicht ist an die GeblUhreneinzugszentrale der 6ffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland (GEZ) in 50656 Ké&In zu richten. Die Rundfunk-
gebihrenbefreiung beginnt friihestens mit dem auf den Eingang des Antrages bei der GEZ folgenden Monat.
Wenn Sie mit einem Feststellungsantrag nach dem SGB IX die Zuerkennung des Merkzeichens ,RF" beantragen,
erhalten Sie vom Nds. Landessozialamt ein Antragsformular der GEZ, das Sie zur Vermeidung von Rechtsnachtei-
len umgehend ausgefullt und unterschrieben an die GEZ weiterleiten sollten. Bitte warten Sie nicht die Entschei-
dung dber lhren Antrag nach dem SGB IX ab.
Schwerbehinderte Menschen, die von der Rundfunkgebihrenpflicht befreit sind, sowie Blinde, Gehorlose oder
Sprachbehinderte mit einem Gesamt-GdB von mindestens 90, kdnnen den Sozialtarif nach den Allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen der Deutschen TELEKOM AG in Anspruch nehmen. Ein entsprechender Antrag ist an die
Deutsche TELEKOM AG (T-Punkt/Telekomberatungsstelle) zu richten.

6.4 Landesblindengeld / Blindenhilfefond / Blindenhilfe

Falls Sie zu den Textziffern 2 und 4 des Antragsvordruckes erklaren, dass Sie die Feststellung des Merkzeichens
,Bl* (Blind) und zugleich die Gewahrung des Landesblindengeldes wiinschen, wird das Nds. Landessozialamt
der fur lhren Wohnsitz zustandigen Landesblindengeldbehdrde eine Kopie der ersten Seite des Vordruckes zur
weiteren Veranlassung zuleiten. Die Landesblindengeldbehérde wird IThnen im Anschluss daran zusatzliche An-
tragsunterlagen Ubersenden. Sollten Sie nur die Feststellung des Merkzeichens ,BI* und nicht zugleich das Lan-
desblindengeld beantragen, mache ich Sie zur Vermeidung von Rechtsnachteilen darauf aufmerksam, dass
das Landesblindengeld frihestens vom Ersten des Monats an gezahlt wird, in dem der Antrag gestellt ist.
Wenn Sie diese Leistung anstreben, ohne sie hier beantragen zu wollen, wenden Sie sich bitte sofort an das fir
Ihren Wohnort zustéandige Sozialamt. Blinde Menschen, die zu Hause leben und in besonderen Lebenssituationen
sind, kdnnen einmalige pauschalierte Leistungen aus dem Blindenhilfefond des Landes Niedersachsen beantra-
gen. Nahere Auskuinfte erteilt die AuRenstelle Verden des Nds. Landessozialamtes (Anschrift siehe Seite 4 dieses
Merkblattes). Eine eventuelle Blindenhilfe nach 8§ 72 SGB XII wéare bei dem fir lhren Wohnort zustandigen Sozial-
amt zu beantragen.

6.5 Gehorlosigkeit

Gehorlos sind Horbehinderte, bei denen Taubheit beiderseits vorliegt. Gehdrlos sind auch Hérbehinderte mit einer
an Taubheit grenzenden Schwerhdrigkeit beiderseits, wenn daneben schwere Sprachstdrungen (schwer verstand-
liche Lautsprache, geringer Sprachschatz) vorliegen.

Horbehinderte Menschen haben allgemein das Recht, zur Verstandigung in der Amtssprache Gebardensprache zu
verwenden; Aufwendungen flr Dolmetscher sind von der Behorde oder dem fir die Sozialleistung zustandigen
Leistungstrager zu tragen (8§ 19 Abs. 1 SGB X).

6.6 Steuerliche Nachteilsausgleiche

Im Wesentlichen sind vorgesehen:

B Personen mit einem GdB von mindestens 50 sowie Blinde (Merkzeichen Bl) und Hilflose (Merkzeichen H) erhal-
ten nach § 33 b des Einkommensteuergesetzes (EStG) wegen auRergewdhnlicher Belastung einen Pauschbe-
trag.

B Einen Pauschbetrag nach dieser Vorschrift erhalten auch Personen mit einem GdB von weniger als 50, aber
mindestens 25, wenn wegen der Behinderung nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. nach dem BVG, SVG, OEG)
Rente gewahrt wird oder die Behinderung auf einer typischen Berufskrankheit beruht oder die Behinderung zu
einer dauernden EinbuRe der korperlichen Beweglichkeit gefiihrt hat. Uber das Vorliegen dieser Voraussetzun-
gen wird Ihnen eine Bescheinigung ausgestellt.

B Bei Personen mit einem GdB von wenigstens 80 oder 70 und erheblicher Beeintrachtigung der Bewegungsfa-
higkeit im Straenverkehr - Geh- und Stehbehinderung - (Merkzeichen G), kdnnen Kraftfahrzeugkosten, soweit
diese nicht Werbungskosten oder Betriebsausgaben sind, in angemessenem Rahmen als au3ergewdhnliche
Belastung im Sinne des 8§ 33 EStG beriicksichtigt werden.




Noch 6.6

B Personen mit einem GdB von 70 oder 50 und 60 und erheblicher Gehbehinderung (Merkzeichen G), kdnnen
nach § 9 Abs. 2 EStG fur Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstétte sowie fir Familienheimfahrten im Falle
doppelter Haushaltsfiihrung die tatschlichen Kosten fir die Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeuges geltend
machen.

B Personen, deren GdB mindestens 50 betragt und die in ihrer Bewegungsfahigkeit im Stral3enverkehr erheblich
beeintrachtigt oder gehdrlos sind, kann eine KraftfahrzeugsteuerermafBligung von 50 v.H. eingeraumt werden,
wenn sie nicht die unentgeltliche Beférderung gegen Eigenbeteiligung gewahlt haben.

B Personen, die auBergewdhnlich gehbehindert (Merkzeichen aG), blind (Merkzeichen BI) und/oder hilflos (Merk-
zeichen H) sind, wird neben der unentgeltlichen Beférderung im 6ffentlichen Personenverkehr vom Finanzamt
unter bestimmten Voraussetzungen die Kraftfahrzeugsteuer erlassen.

Auskiinfte erteilen die Finanzéamter.

6.7 Nutzung von Behindertenparkpléatzen (gekennzeichnet mit dem Rollstuhlfahrersymbol)
Schwerbehinderte Menschen, die aul3ergewdéhnlich gehbehindert (Merkzeichen aG) oder blind (Merkzeichen BlI)
sind sowie schwerbehinderte Menschen mit beidseitiger Amelie (Fehlen ganzer Extremitaten-Arm/Bein) oder Pho-
komelie (Fehlbildung der Gliedmafen/Hande bzw. Fiil3e setzen an den Schultern bzw, Hiften an) oder vergleich-
baren Funktionseinschrankungen sind berechtigt, auf Behindertenparkplatzen zu parken. Darlber hinaus werden
weitere Parkerleichterungen gewéabhrt.

Zum Nachweis der Berechtigung bendétigen sie einen EU-einheitlichen Parkausweis, der von der zustandigen Stra-
Benverkehrsbehdrde, die auch ndhere Auskiinfte erteilt, ausgestellt wird.

6.8 Parkerleichterungen (ohne das Recht zur Nutzung von Behindertenparkplatzen)

Dem nachstehend aufgefihrten Personenkreis kdnnen andere Parkerleichterungen eingerdumt werden:

= Schwerbehinderte Menschen mit den Merkzeichen G und B und einem Grad der Behinderung (GdB) von we-
nigstens 80 allein fur Funktionsstérungen an den unteren Gliedmaf3en (und der Lendenwirbelséule, soweit sich
diese auf das Gehvermdgen auswirken);

=>» Schwerbehinderte Menschen mit den Merkzeichen G und B und einem GdB von wenigstens 70 allein fir Funk-
tionsstérungen an den unteren GliedmaRen (und der Lendenwirbelsaule, soweit sich diese auf das Gehvermégen
auswirken) und gleichzeitig einen GdB von wenigstens 50 fiir Funktionsstérungen des Herzens und der Atmungs-
organe;

=>» Schwerbehinderte Menschen, die an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa erkrankt sind, wenn hierfir ein GdB
von wenigstens 60 vorliegt;

=>» Schwerbehinderte Menschen mit kiinstlichem Darmausgang und zugleich kiinstlicher Harnableitung, wenn hier-
fur ein GdB von wenigstens 70 vorliegt.

Zum Nachweis der Berechtigung benétigen sie einen bundeseinheitlichen Parkausweis, der von der zustandigen
StraBenverkehrsbehoérde, die auch ndhere Auskinfte erteilt, ausgestellt wird.

Nachstehend die Anschriften der fiir die Durchfihrung des Feststellungsverfahrens nach dem SGB IX

zustandigen AulRenstellen des Nds. Landesamtes fiir Soziales, Jugend und Familie - Landessozialamt - in :

— 38102 Braunschweig @& 0531/7019-0 Fax: 7019-199 e-mail:poststellelsbraunschweig@Is.niedersachsen.de
Schillstr. 1

— 30169 Hannover ® 0511/106-0 Fax: 106-2667  e-mail: poststellelshannover@ls.niedersachsen.de
Am Waterlooplatz 11

— 31134 Hildesheim Z 05121/304-0 Fax: 304-690 e-mail: poststellelshildesheim@ls.niedersachsen.de
Kreuzstr. 8

— 21339 Lineburg ® 04131/15-0 Fax: 15-2902 e-mail: poststellelslineburg@ls.niedersachsen.de
Auf der Hude 2

— 26122 Oldenburg B 0441/2229-0 Fax: 2229-7472 e-mail: poststellelsoldenburg@Is.niedersachsen.de
Moslestr. 1

— 49082 Osnabriick 2 0541/5845-1 Fax: 5845-252 e-mail: poststellelsosnabriick@Is.niedersachsen.de
Iburger Str. 30

— 27283 Verden @ 04231/14-0 Fax: 14-161 e-mail: poststellelsverden@ls.niedersachsen.de
Marienstr. 8

Weitere Informationen (z.B. Uber die Online-Antragstellung) erhalten Sie auch im Internet unter der Adresse:
» Www.soziales.niedersachsen.de"
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	2. Gleichgestellte 
	Auf Antrag sollen Personen mit einem GdB von weniger als 50, aber wenigstens 30, einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden, wenn sie wegen ihrer Funktionsbeeinträchtigung(en) ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten können.


